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VerordnungVerordnung
vom 10. Februar 2009

über die Vermittlung von und den Handel mitüber die Vermittlung von und den Handel mit
Kriegsmaterial (Kriegsmaterialverordnung; KMV)Kriegsmaterial (Kriegsmaterialverordnung; KMV)

Aufgrund von Art. 34 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die
Vermittlung von und den Handel mit Kriegsmaterial, LGBl. 2009 Nr. 391,
verordnet die Regierung:

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt die Grundbewilligungen und die Einzelbewil-
ligungen für die Vermittlung, den Abschluss von Verträgen für die Übertra-
gung von Immaterialgütern einschliesslich Know-how und die Einräumung
von Rechten daran sowie den Handel mit Kriegsmaterial von Liechtenstein
aus ausserhalb des liechtensteinisch-schweizerischen Zollgebietes.

Art. 2

Kriegsmaterial

Als Kriegsmaterial gelten die in Anhang 1 aufgeführten Güter.
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Art. 3

Bezeichnungen

Die in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeichnungen gelten
für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts.

II. GrundbewilligungenII. Grundbewilligungen

Art. 4

Gesuch

Dem Gesuch um eine Grundbewilligung sind beizulegen:
a) ein Verzeichnis des Kriegsmaterials, für welches um eine Bewilligung

ersucht wird;
b) ein Auszug aus dem Öffentlichkeitsregister;
c) ein Auszug aus dem Pfändungsregister;
d) bei natürlichen Personen eine Wohnsitzbestätigung.

Art. 5

Rückzug und Widerruf

1) Grundbewilligungen für den Handel und für die Vermittlung werden
zurückgezogen, wenn sie während drei Jahren nicht benützt worden sind.

2) Wird eine Grundbewilligung widerrufen, zurückgezogen oder fällt sie
aus einem anderen Grund dahin, so wird das beim Inhaber oder der Inha-
berin der Bewilligung noch vorhandene Kriegsmaterial unter Aufsicht der
Bewilligungsbehörde verwertet oder liquidiert.

III. EinzelbewilligungenIII. Einzelbewilligungen

Art. 6

Bewilligungskriterien für Auslandsgeschäfte

1) Bei der Bewilligung von Auslandsgeschäften und des Abschlusses von
Verträgen nach Art. 13 KMG sind zu berücksichtigen:
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a) die Aufrechterhaltung des Friedens, der internationalen Sicherheit und
der regionalen Stabilität;

b) die Situation im Innern des Bestimmungslandes; namentlich sind zu
berücksichtigen die Respektierung der Menschenrechte und der Ver-
zicht auf Kindersoldaten;

c) die Bestrebungen Liechtensteins im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit;

d) das Verhalten des Bestimmungslandes gegenüber der Staatengemein-
schaft, insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Völkerrechts;

e) die Haltung der Länder, die sich an von Liechtenstein unterstützten inter-
nationalen Exportkontrollregimes beteiligen.

2) Auslandsgeschäfte und Abschlüsse von Verträgen nach Art. 13 KMG
werden nicht bewilligt, wenn:
a) das Bestimmungsland in einen internen oder internationalen bewaffneten

Konflikt verwickelt ist;
b) das Bestimmungsland Menschenrechte systematisch und schwerwiegend

verletzt;
c) das Bestimmungsland auf der jeweils geltenden OECD-DAC-Liste der

Empfängerländer öffentlicher Entwicklungshilfe unter den am
wenigsten entwickelten Ländern aufgeführt ist;

d) im Bestimmungsland ein hohes Risiko besteht, dass die auszuführenden
Waffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden; oder

e) im Bestimmungsland ein hohes Risiko besteht, dass die auszuführenden
Waffen an einen unerwünschten Endempfänger weitergegeben werden.

3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 kann eine Bewilligung erteilt
werden für einzelne Waffen der Kategorie KM 1 des Anhangs 1 mit dazu-
gehöriger Munition, sofern die Waffen ausschliesslich privaten oder sportli-
chen Zwecken dienen.

Art. 7

Vermittlungs- und Handelsbewilligung

1) Wer in Liechtenstein Kriegsmaterial in einer eigenen Produktions-
stätte herstellt, kann nur dann ohne Einzelbewilligung vermitteln oder im
Ausland handeln, wenn die Grundbewilligung für die Vermittlung oder den
Handel von analogen Produkten erteilt worden ist, die in der Produktions-
stätte hergestellt werden.
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2) Für die Vermittlung von oder den Handel mit Kriegsmaterial nach
Staaten, die in Anhang 2 aufgeführt sind, ist keine Einzelbewilligung erfor-
derlich; Händler und gewerbsmässige Vermittler benötigen jedoch eine
Grundbewilligung.

3) In den Fällen nach den Art. 11 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 3 KMG gelten
die Abs. 1 und 2 sinngemäss; wo hingegen Einzelbewilligungen erforderlich
sind, muss bei jeder Einreichung eines Bewilligungsgesuchs der Nachweis
erbracht werden, dass eine Waffenhandelsbewilligung vorliegt.

Art. 8

Bewilligung für die Übertragung von Immaterialgütern oder die Ein-
räumung von Rechten daran

Für den Abschluss von Verträgen betreffend die Übertragung von
Immaterialgütern einschliesslich Know-how für Kriegsmaterial oder die
Einräumung von Rechten daran nach Staaten, die in Anhang 2 aufgeführt
sind, ist keine Einzelbewilligung erforderlich.

IV. BewilligungsverfahrenIV. Bewilligungsverfahren

Art. 9

Bewilligungsbehörde

1) Bewilligungsbehörde ist die Regierung.

2) Gesuche für Grund- und Einzelbewilligungen sind bei der Stabsstelle
FIU einzureichen. Die Stabsstelle FIU überprüft die entsprechenden
Gesuche und leitet sie mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter. Sie
kann zu diesem Zweck andere betroffene Stellen konsultieren.

Art. 10

Verbot der Übertragung

Grund- und Einzelbewilligungen sind nicht übertragbar.
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V. Kontrolle und VerwaltungsmassnahmenV. Kontrolle und Verwaltungsmassnahmen

Art. 11

Buchführungspflicht

1) Über die Vermittlung von und den Handel mit Kriegsmaterial sowie
über Vertragsabschlüsse nach Art. 13 KMG ist Buch zu führen. Aus der
Buchführung müssen jederzeit ersichtlich sein:
a) die Namen und Adressen der Empfänger und Vertragspartner;
b) die Daten und Gegenstände der Geschäftshandlungen.

2) Die folgenden Unterlagen müssen während zehn Jahren als Belege der
Buchführung vorgewiesen werden können:
a) die Verträge über die Vermittlung von und den Handel mit Kriegsmate-

rial;
b) die Verträge über Geschäfte mit Immaterialgütern einschliesslich Know-

how für Kriegsmaterial.

Art. 12

Sorgfaltspflicht

Der Buchführungspflichtige hat sich vor einem Vertragsabschluss
anhand eines amtlichen Identitätsausweises über Personalien und Adresse
des Bezügers oder Vertragspartners zu vergewissern, wenn dieser ihm nicht
bereits bekannt ist.

Art. 13

Verwaltungsmassnahmen

1) Grundbewilligungen können widerrufen werden, wenn ausserordent-
liche Umstände es erfordern.

2) Wer die an die Bewilligungen geknüpften Bedingungen oder Auflagen
oder die gestützt auf die Kriegsmaterialgesetzgebung erlassenen Vor-
schriften oder Verfügungen nicht einhält, dem kann die Bewilligungsbe-
hörde die erteilten Bewilligungen entziehen, nicht verlängern oder nicht
erneuern oder für eine bestimmte Zeit die Erteilung weiterer Bewilligungen
verweigern.

Kriegsmaterialverordnung (KMV) 514.511

Fassung: 01.03.2009 5



VI. GebührenVI. Gebühren

Art. 14

Gebühren

1) Die Gebühren betragen für:
a) die Erstausstellung einer Grundbewilligung: 500 Franken;
b) die nachträgliche Ergänzung, Anpassung oder Neuausstellung einer

Grundbewilligung: 250 Franken;
c) Vermittlungs- und Handelsbewilligungen sowie Bewilligungen eines

Vertragsabschlusses nach Art. 13 KMG: 200 Franken.

2) Die Gebühren nach Abs. 1 können, sofern ausserordentliche Aufwen-
dungen für die Erteilung der Bewilligung erforderlich sind, um höchstens
die Hälfte erhöht werden.

3) Keine Gebühren werden erhoben für:
a) die Ablehnung von Bewilligungsgesuchen, die Sistierung und den

Widerruf von Bewilligungen;
b) die Verlängerung von Bewilligungen;
c) Dienstleistungen, namentlich die Beantwortung von Anfragen, Firmen-

besuche und Informationsveranstaltungen.

VII. SchlussbestimmungenVII. Schlussbestimmungen

Art. 15

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
a) Verordnung vom 9. September 1999 über die Vermittlung von Kriegsma-

terial (Kriegsmaterialvermittlungsverordnung; KMVV), LGBl. 1999 Nr.
185;

b) Verordnung vom 1. Februar 2000 betreffend die Abänderung der Ver-
ordnung über die Vermittlung von Kriegsmaterial, LGBl. 2000 Nr. 58.
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Art. 16

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Kriegsmaterialgesetz vom
10. Dezember 2008 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Otmar Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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Anhang 1Anhang 1
(Art. 2 und Art. 6 Abs. 3)

Liste des KriegsmaterialsListe des Kriegsmaterials

Anmerkung:

Die in dieser Liste als Anhang zu dieser Verordnung aufgeführten Güter
entstammen der sogenannten "Munitions List" (ML) der Vereinbarung von
Wassenaar. Die Nummern der einzelnen Positionen entsprechen denjenigen
der ML. Alle in dieser Liste nicht aufgeführten, jedoch in der ML enthal-
tenen Güter fallen als "besondere militärische Güter" unter den Geltungs-
bereich der Güterkontrollgesetzgebung.

InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis
PositionPosition GüterumschreibungGüterumschreibung

KM 1 Hand- und Faustfeuerwaffen jeglichen Kali-
bers

KM 2 Waffen jeglichen Kalibers (jedoch ohne
Hand- und Faustfeuerwaffen soweit hievor
in KM 1 erfasst)

KM 3 Munition für die in KM 1, 2 oder 12 erfassten
Waffen

KM 4 Bomben, Torpedos, Raketen, Flugkörper

KM 5 Feuerleiteinrichtungen

KM 6 Panzer- und andere Landfahrzeuge

KM 7 Tränengase u.a. Reizstoffe

KM 8 Militärische Explosiv-, Brenn- und Treib-
stoffe

KM 9 Kriegsschiffe

KM 10 Bemannte und unbemannte Luftfahrzeuge
inkl. entsprechende Triebwerke
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KM 11 Elektronische Ausrüstung

KM 12 Waffensysteme mit hoher kinetischer
Energie

KM 13 Spezialpanzer- oder Schutzausrüstungen

KM 14 (Enthält kein KM; aufgeführt nur damit ana-
loge Nummerierung zur ML)

KM 15 (Enthält kein KM; aufgeführt nur damit ana-
loge Nummerierung zur ML)

KM 16 Schmiedestücke, Gussstücke und andere
unfertige Erzeugnisse

KM 17 Verschiedene Ausrüstungsgegenstände
(Roboter etc.)

KM 18 (Enthält kein KM; aufgeführt nur damit ana-
loge Nummerierung zur ML)

KM 19 Strahlenwaffen-Systeme (z.B. Laser-Sys-
teme)

KM 20 Kryogenische (Tieftemperatur-) und supra-
leitende Ausrüstung

KM 21 Software

KM 22 (Enthält kein KM; aufgeführt nur damit ana-
loge Nummerierung zur ML)

PositionPosition GüterumschreibungGüterumschreibung

KM 1KM 1 Hand-Hand- undund FaustfeuerwaffenFaustfeuerwaffen jeglichenjeglichen KalibersKalibers
undund ZubehörZubehör sowiesowie besondersbesonders konstruiertekonstruierte
Bestandteile hierfür, jedoch ohne:Bestandteile hierfür, jedoch ohne:
a) eindeutig erkennbare Jagd- und Sport-
waffen (z.B. nach ISSF-Norm), die in der-
selben Ausführung nicht auch Kampfwaffen
sind;
b) Einzellader und Vorderlader;
c) Faustfeuerwaffen und Repetiergewehre
für Randfeuermunition;
d) alte Waffen, für die keine verwendbare
Munition mehr hergestellt wird oder im
öffentlichen Handel erhältlich ist.
Anmerkung:
KM 1.d. erfasst auch folgende Waffen:
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1. Musketen, Gewehre und Karabiner, die
vor 1890 hergestellt wurden, und ihre Nach-
bildungen;
2. Revolver, Pistolen und Maschinenwaffen,
die vor 1890 hergestellt wurden, und ihre
Nachbildungen.
KM 1.a. bis KM 1.d. erfassen auch für Exer-
ziermunition besonders konstruierte Waffen,
die keine von Nummer KM 3 erfasste Muni-
tion verschiessen können.

KM 2KM 2 BewaffnungBewaffnung oderoder WaffenWaffen jeglichenjeglichen KalibersKalibers
(jedoch(jedoch ohneohne Hand-Hand- undund FaustfeuerwaffenFaustfeuerwaffen derder
KMKM 1),1), WerferWerfer undund ZubehörZubehör wiewie folgtfolgt sowiesowie
besonders konstruierte Bestandteile hierfür:besonders konstruierte Bestandteile hierfür:
a) Geschütze, Haubitzen, Kanonen, Mörser,
Panzerabwehrwaffen, Einrichtungen zum
Abfeuern von Geschossen und Raketen,
militärische Flammenwerfer und rückstoss-
freie Waffen;
Anmerkung:
KM 2.a. schliesst Injektoren, Messgeräte,
Speichertanks und besonders konstruierte
Bestandteile für den Einsatz von flüssigen
Treibladungen für einen der von KM 2.a.
erfassten Ausrüstungsgegenstände ein.
b) militärische Nebel- und Gaswerfer, mili-
tärische pyrotechnische Werfer oder Genera-
toren.
Anmerkung:
KM 2.b. erfasst nicht Signalpistolen.

KM 3KM 3 MunitionMunition fürfür diedie vonvon denden PositionenPositionen KMKM 1,1, KMKM
22 oderoder KMKM 1212 erfasstenerfassten WaffenWaffen sowiesowie besondersbesonders
konstruierte Bestandteile hierfürkonstruierte Bestandteile hierfür
Anmerkungen:
1. Besonders konstruierte Bestandteile
schliessen ein:
a) Metall- oder Kunststoffbestandteile, z.B.
Ambosse in Zündhütchen, Geschossmäntel,
Patronengurtglieder, Führungsringe und
andere Munitionsbestandteile aus Metall;
b) Sicherungseinrichtungen, Zünder, Sen-
soren und Anzündvorrichtungen;
c) Stromquellen für die einmalige Abgabe
einer hohen Leistung;
d) abbrennbare Hülsen für Treibladungen;
e) Submunition einschliesslich Bomblets,
Minelets und endphasengelenkter
Geschosse.
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2. KM 3 erfasst nicht Munition ohne
Geschoss (Manöver-, Signalmunition) und
Exerziermunition mit gelochter Pulver-
kammer.

KM 4KM 4 Bomben,Bomben, Torpedos,Torpedos, Raketen,Raketen, FlugkörperFlugkörper sowiesowie
zugehörigezugehörige AusrüstungAusrüstung undund ZubehörZubehör wiewie folgt,folgt,
besondersbesonders konstruiertkonstruiert fürfür Kampf-Kampf- oderoder Gefechts-Gefechts-
zwecke,zwecke, undund besondersbesonders konstruiertekonstruierte BestandteileBestandteile
hierfür:hierfür:
Bomben, Torpedos, Granaten, Rauch- und
Nebelbüchsen, Raketen, Minen, Flugkörper,
Wasserbomben, Sprengkörper-Ladungen,
Vorrichtungen und Zubehör, militärische
Parotechnika, Leuchtpatronen und Darstel-
lungsmunition (d.h. Ausrüstung, welche die
Eigenschaften einer der von KM 4 erfassten
Waren simuliert).
Anmerkung:
KM 4 schliesst ein:
1. Rauch- und Nebelgranaten, Feuer-
bomben, Brandbomben und Sprengkörper;
2. Antriebsdüsen für Flugkörper und Bug-
spitzen für Wiedereintrittskörper.

KM 5KM 5 Feuerleiteinrichtungen,Feuerleiteinrichtungen, besondersbesonders konstruiertkonstruiert fürfür
Kampf-Kampf- undund Gefechtszwecke,Gefechtszwecke, sowiesowie besondersbesonders
konstruiertekonstruierte BestandteileBestandteile undund besondersbesonders konstru-konstru-
iertes Zubehör hierfür:iertes Zubehör hierfür:
a) Waffenzielgeräte, Bombenzielrechner,
Rohrwaffenrichtgeräte und Waffensteuer-
systeme;
b) Zielerfassungs-, Zielzuordnungs-, Zielent-
fernungsmess- oder Zielverfolgungssysteme;
Ortungs-, Datenverknüpfungs-Vorrich-
tungen (data fusion) und Ausrüstung zur
Sensorintegration (sensor integration equip-
ment).

KM 6KM 6 Panzer-Panzer- undund andereandere LandfahrzeugeLandfahrzeuge undund Bestand-Bestand-
teileteile hierfür,hierfür, besondersbesonders konstruiertkonstruiert oderoder geändertgeändert
für Kampf- und Gefechtszweckefür Kampf- und Gefechtszwecke
Technische Anmerkung:
"Landfahrzeuge" im Sinne der KM 6
schliessen auch entsprechend ausgerüstete
Anhänger ein.
Anmerkungen:
1. KM 6 schliesst ein:
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a) Panzerfahrzeuge mit oder ohne Bewaff-
nung, die spezifisch für Kampf- und
Gefechtszwecke konzipiert oder abgeändert
sind (umfasst auch Entspannungs- und Ber-
gungspanzer);
b) andere Fahrzeuge aller Art, die spezifisch
für den Einsatz von Waffen konzipiert oder
abgeändert worden sind (wie z.B. Kampf-
und Gefechtsfahrzeuge, bewaffnet oder
unbewaffnet, ausgestattet mit Lafetten oder
Ausrüstung zum Minenlegen oder zum
Starten der von KM 4 erfassten Waffen);
c) Raupenfahrzeuge, die spezifisch für
Kampf- und Gefechtszwecke konzipiert
oder abgeändert sind.
2. Die Konzipierung oder Änderung eines
der erwähnten Landfahrzeuge spezifisch für
Kampf- und Gefechtszwecke kann eine bau-
liche, elektrische oder mechanische Ände-
rung bedeuten, die ein oder mehrere entspre-
chend konstruierte Bestandteile betrifft.
Solche Bestandteile schliessen ein:
a) Luftreifendecken in beschussfester oder
bei abgelassener Luft fahrtauglicher Spezial-
bauart;
b) Reifendruck-Regelvorrichtungen, die aus
dem Inneren des fahrenden Fahrzeugs
bedient werden können;
c) Panzerschutz von wichtigen Teilen (z.B.
Kraftstofftanks oder Fahrzeugkabinen);
d) besondere Verstärkungen für die Auf-
nahme von Waffen.
3. KM 6 erfasst keine zivilen Sonderschutz-
limousinen und Werttransporter mit Schutz-
panzerung.

KM 7KM 7 TränengaseTränengase undund andereandere ReizstoffeReizstoffe zurzur Bekämp-Bekämp-
fung von Unruhen:fung von Unruhen:
1. CA: Brombenzylcyanid (CAS-Nr.
5798-79-8);
2. CS: o-Chlorbenzylidenmalodinitril (CAS-
Nr. 2698-41-1);
3. CN: ??-Chloracetophenon (CAS-Nr.
532-27-4);
4. CR: Dibenz(b,f)-1,4-oxazepin (CAS-Nr.
257-07-8).
Anmerkungen:
1. Nicht erfasst sind:
a) Bromessigsäureethylester;
b) Xylylbromide;
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c) Benzylbromid;
d) Benzyljodid;
e) Bromaceton;
f) Bromcyan;
g) Brommethylethylketon;
h) Chloraceton;
i) Jodessigsäureethylester;
k) Jodaceton.
2. Nicht erfasst sind einzeln abgepackte Trä-
nengase oder andere Reizstoffe für persön-
liche Selbstverteidigungszwecke.

KM 8KM 8 MilitärischeMilitärische ExplosivstoffeExplosivstoffe undund Brennstoffe,Brennstoffe, ein-ein-
schliesslich Treibstoffe:schliesslich Treibstoffe:
a) Explosivstoffe und Treibstoffe, welche die
folgenden Leistungsparameter erfüllen:
1. Explosivstoffe mit einer Detonationsge-
schwindigkeit grösser als 8700 m/s oder
einem Detonationsdruck grösser als 34 Gpa
(340 kbar);
2. organische Explosivstoffe, die einen Deto-
nationsdruck grösser/gleich 25 Gpa (250
kbar) ergeben und bei Temperaturen
grösser/gleich 250 °C (523 K) für die Dauer
von 5 min. oder länger stabil bleiben;
3. Feststofftreibmittel der UN-Klasse 1.1 mit
einem theoretisch erreichbaren spezifischen
Impuls (bei Standardbedingungen) von mehr
als 250 s bei metallfreien oder mehr als 270 s
bei aluminiumhaltigen Mischungen;
4. Feststofftreibmittel der UN-Klasse 1.3 mit
einem theoretisch erreichbaren spezifischen
Impuls von mehr als 230 s bei halogenfreien,
250 s bei metallfreien und 266 s bei metallhal-
tigen Mischungen;
5. Schiesspulver mit einer Kraftkonstante
grösser als 1200 kj/kg;
6. Explosivstoffe, Treibstoffe oder pyrotech-
nische Stoffe, die eine stabile gleichförmige
Abbrandgeschwindigkeit von mehr als 38
mm/s bei 6.89 MPa (68,9 bar) und 21 °C (294
K) aufweisen; oder
7. elastomermodifizierte gegossene zweiba-
sige Treibmittel (EMCDB), die bei -40 °C
(233 K) eine Dehnungsfähigkeit von mehr als
5 % bei grösster Beanspruchung aufweisen;
b) militärische Pyrotechnika;
c) andere Stoffe wie folgt:
1. Luftfahrzeug-Treibstoffe, besonders kon-
struierte für militärische Zwecke;
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2. militärische Materialien, die für die Ver-
wendung in Flammenwerfern oder Brand-
bomben besonders entwickelte Verdicker für
Kohlenwasserstoff-Brennstoffe enthalten,
wie Metallstearate oder Palmitate (Oktal)
(CAS-Nr. 637-12-7) und M1, M2,
M3-Verdicker;

3. flüssige Oxidationsmittel, die aus inhi-
bierter rauchender Salpetersäure (IRFNA)
oder Sauerstoffdifluorid bestehen oder diese
Stoffe enthalten.
Anmerkung:
Luftfahrzeug-Treibstoff, die von KM 8.c.1.
erfasst werden, sind Fertigprodukte und
nicht deren Einzelkomponenten.

KM 9KM 9 KriegsschiffeKriegsschiffe undund ZubehörZubehör wiewie folgtfolgt sowiesowie
BestandteileBestandteile hierfür,hierfür, besondersbesonders konstruiertkonstruiert fürfür
Kampf- und Gefechtszwecke:Kampf- und Gefechtszwecke:
a) Kampfschiffe oder Schiffe, besonders kon-
struiert oder besonders geändert für
Angriffs- oder Verteidigungshandlungen
(über oder unter Wasser), auch wenn für
nicht-militärische Zwecke umgebaut und
ungeachtet ihres derzeitigen Reparaturzu-
stands oder ihrer Betriebsfähigkeit oder ob
sie Waffeneinsatzsysteme oder Panzerungen
enthalten, sowie Schiffskörper oder Teile von
Schiffskörpern für solche Schiffe;
b) Motoren wie folgt:
1. Dieselmotoren, besonders konstruiert für
U-Boote, mit allen folgenden Eigenschaften:
a) Leistung grösser/gleich 1,12 MW (1500
PS); und
b) Drehzahl grösser/gleich 700 U/min;
2. Elektromotoren, besonders konstruiert für
U-Boote, mit allen folgenden Eigenschaften:
a) Leistung grösser als 0.75 MW (1000 PS);
b) schnell umsteuerbar;
c) flüssigkeitsgekühlt; und
d) vollständig gekapselt;
3. nicht-magnetische Dieselmotoren mit
einer Leistung grösser/gleich 37,3 kW (50
PS) und mit einem nicht-magnetischem
Anteil von mehr als 75 % des Gesamtge-
wichts.
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KM 10KM 10 Luftfahrzeuge,Luftfahrzeuge, unbemannteunbemannte Luftfahrzeuge,Luftfahrzeuge,
Triebwerke,Triebwerke, Luftfahrzeug-Ausrüstung,Luftfahrzeug-Ausrüstung, Zusatz-Zusatz-
ausrüstungausrüstung undund Bestandteile,Bestandteile, besondersbesonders konstru-konstru-
iertiert oderoder geändertgeändert fürfür Kampf-Kampf- oderoder Gefechts-Gefechts-
zwecke, wie folgt:zwecke, wie folgt:
a) Kampfflugzeuge und -hubschrauber und
besonders konstruierte Bestandteile hierfür;
b) andere Luftfahrzeuge, besonders konstru-
iert oder geändert für militärischen Angriff;
c) Triebwerke für Luftfahrzeuge der Bst. a
und b hievor und besonders konstruierte
Bestandteile hierfür;
d) unbemannte Luftfahrzeuge einschliesslich
ferngelenkter Flugkörper (remotely piloted
air vehicles - RPVs -) und autonome, pro-
grammierbare Fahrzeuge, besonders kon-
struiert oder besonders geändert für Kampf-
oder Gefechtszwecke, sowie deren Startge-
räte, unterstützende Bodengeräte und zuge-
hörige Ausrüstung für die Steuerung.
Anmerkungen:
1. KM 10.b. erfasst nicht Luftfahrzeuge oder
Varianten dieser Luftfahrzeuge, besonders
konstruiert für militärische Zwecke, die:
a) nicht für eine militärische Verwendung
konfiguriert sind und die nicht mit techni-
schen Ausrüstungen oder Zusatzeinrich-
tungen versehen sind, die für Kampf- oder
Gefechtszwecke besonders konstruiert oder
geändert sind; und
b) von einer Zivilluftfahrtbehörde eines Teil-
nehmerstaates für die zivile Verwendung
zugelassen sind.
2. KM 10.c. erfasst nicht:
a) Triebwerke, konstruiert oder geändert für
Kampf- oder Gefechtszwecke, die von einer
Zivilluftfahrtbehörde eines Teilnehmer-
staates für die Verwendung in zivilen Luft-
fahrzeugen zugelassen sind, sowie deren
besonders konstruierte Bestandteile;
b) Kolbentriebwerke oder deren besonders
konstruierte Bestandteile.
3. Die Erfassung in KM 10.b. und KM 10.c.
von besonders konstruierten Bestandteilen
und zugehöriger Ausrüstung für nicht-mili-
tärische Luftfahrzeuge oder Triebwerke, die
für Kampf- und Gefechtszwecke geändert
sind, erstreckt sich nur auf solche militäri-
schen Bestandteile und zugehörige militäri-
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sche Ausrüstung, die für die Änderung für
Kampf- oder Gefechtszwecke nötig sind.
4. KM 10.d. umfasst keine Aufklärungs-
drohnen.

KM 11KM 11 ElektronischeElektronische Ausrüstung,Ausrüstung, soweitsoweit nichtnicht ander-ander-
weitigweitig vonvon dieserdieser ListeListe erfasst,erfasst, besondersbesonders konstru-konstru-
iertiert fürfür Kampf-Kampf- undund GefechtszweckeGefechtszwecke undund beson-beson-
ders konstruierte Bestandteile hierfürders konstruierte Bestandteile hierfür
Anmerkung:
KM 11 schliesst folgende Ausrüstung ein:
a) Ausrüstung für elektronische Gegenmass-
nahmen (ECM) und elektronische Schutz-
massnahmen (ECCM), einschliesslich elek-
tronischer Ausrüstung zum Stören und
Gegenstören, d.h. Geräte, konstruiert, um in
Radar- oder Funkgeräten Störsignale oder
verfälschende Signale zu erzeugen oder auf
andere Weise den Empfang, den Betrieb oder
die Wirksamkeit gegnerischer Empfänger
einschliesslich der Geräte für Gegenmass-
nahmen zu stören;
b) Ausrüstung für Unterwassergegenmass-
nahmen einschliesslich akustischer und
magnetischer Störung und Täuschung, die in
Sonarempfängern Störsignale oder verfäl-
schende Signale erzeugen.

KM 12KM 12 WaffensystemeWaffensysteme mitmit hoherhoher kinetischerkinetischer EnergieEnergie
(high(high velocityvelocity kinetickinetic energyenergy weaponweapon systems)systems) wiewie
folgtfolgt sowiesowie besondersbesonders konstruiertekonstruierte BestandteileBestandteile
hierfür:hierfür:
Waffensysteme mit hoher kinetischer
Energie (kinetic energy weapon systems),
besonders konstruiert für die Vernichtung
oder Abwehr (Unterbrechung des Einsatzes)
eines gegnerischen Objekts.
Anmerkungen:
1. KM 12 schliesst folgende Ausrüstung ein,
sofern sie besonders konstruiert ist für Waf-
fensysteme mit hoher kinetischer Energie:
a) Startantriebssysteme, die Massen grösser
als 0,1 g auf Geschwindigkeiten über 1,6 km/
s in den Betriebsarten Einzelfeuer oder
Schnellfeuer beschleunigen können;
b) Ausrüstung für die Erzeugung von Pri-
märenergie, Elektroschutz (electric armour),
Energiespeicherung, Kontrolle des Wärme-
haushalts und Klimatisierung, Schaltvorrich-
tungen und Ausrüstung für die Handhabung
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von Treibstoffen, elektrische Schnittstellen
zwischen Stromversorgung, Geschütz und
anderen elektrischen Richtfunktionen des
Turms;
c) Zielerfassungs-, Zielverfolgungs-, Feuer-
leitsysteme und Systeme zur Wirkungser-
mittlung;
d) Zielsuch-, Zielansteuerungssysteme und
Systeme zur Umlenkung des Vortriebs (seit-
liche Beschleunigung) für Geschosse.
2. KM 12 erfasst Systeme, die eine der fol-
genden Antriebsarten verwenden:
a) elektromagnetisch;
b) elektrothermisch;
c) Plasmaantrieb;
d) Leichtgasantrieb; oder
e) chemisch (sofern in Kombination mit den
zu a bis d aufgeführten Antriebsarten ver-
wendet).
3. KM 12 erfasst nicht die Technologie für
die magnetische Induktion zum Daueran-
trieb ziviler Transporteinrichtungen.
4. Waffen, die Unterkalibermunition ver-
wenden oder allein mit chemischem Antrieb
arbeiten und Munition hierfür: siehe KM 1,
KM 2, KM 3 und KM 4.

KM 13KM 13 Spezialpanzer-Spezialpanzer- oderoder SchutzausrüstungSchutzausrüstung undund Kon-Kon-
struktionen sowie Bestandteile wie folgt:struktionen sowie Bestandteile wie folgt:
a) Panzerplatten wie folgt:
1. hergestellt, um einen militärischen Stan-
dard oder eine militärische Spezifikation zu
erfüllen; oder
2. geeignet für Kampf- oder Gefechtszwecke;
b) Konstruktionen aus metallischen und
nicht-metallischen Werkstoffen oder Kom-
binationen hieraus, besonders konstruiert,
um militärische Systeme beschussfest zu
machen.
Anmerkung:
KM 13.b. schliesst Werkstoffe ein, besonders
konstruiert zur Bildung einer explosionsre-
aktiven Panzerung oder zum Bau militäri-
scher Unterstände (shelters).

KM 14KM 14 (Enthält(Enthält keinkein KM;KM; aufgeführtaufgeführt nurnur damitdamit analogeanaloge
Nummerierung zur ML)Nummerierung zur ML)
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KM 15KM 15 (Enthält(Enthält keinkein KM;KM; aufgeführtaufgeführt nurnur damitdamit analogeanaloge
Nummerierung zur ML)Nummerierung zur ML)

KM 16KM 16 Schmiedestücke,Schmiedestücke, GussstückeGussstücke undund andereandere unfertigeunfertige
Erzeugnisse,Erzeugnisse, derenderen VerwendungVerwendung inin einereiner erfasstenerfassten
WareWare anhandanhand vonvon Materialzusammensetzung,Materialzusammensetzung,
GeometrieGeometrie oderoder FunktionFunktion bestimmtbestimmt werdenwerden kannkann
undund diedie fürfür eineeine derder vonvon denden PositionenPositionen KMKM 1,1,
KMKM 2,2, KMKM 3,3, KMKM 4,4, KMKM 6,6, KMKM 9,9, KMKM 10,10, KMKM 1212
oderoder KMKM 1919 erfasstenerfassten WarenWaren besondersbesonders konstru-konstru-
iert sindiert sind

KM 17KM 17 VerschiedeneVerschiedene Ausrüstungsgegenstände,Ausrüstungsgegenstände, Materia-Materia-
lienlien undund BibliothekenBibliotheken wiewie folgtfolgt sowiesowie besondersbesonders
konstruierte Bestandteile hierfür:konstruierte Bestandteile hierfür:
a) Roboter, Robotersteuerungen und
Roboter-Endeffektoren, besonders konstru-
iert für Kampf- oder Gefechtszwecke;
b) Bibliotheken (parametrische technische
Datenbanken), besonders entwickelt für
Kampf- oder Gefechtszwecke in Verbindung
mit Ausrüstung, die von dieser Liste erfasst
wird;
c) Nukleare Energieerzeugungs- oder
Antriebsausrüstung, einschliesslich Kernre-
aktoren, besonders konstruiert für Kampf-
oder Gefechtszwecke, sowie besonders für
Kampf- oder Gefechtszwecke konstruierte
oder geänderte Bestandteile.
Technische Anmerkung:
"Bibliothek" (parametrische technische
Datenbank) im Sinne von KM 17 ist eine
Sammlung technischer Informationen militä-
rischer Natur, deren Ausnutzung die Leis-
tungsfähigkeit militärischer Ausrüstung oder
Systeme erhöhen kann.

KM 18KM 18 (Enthält(Enthält keinkein KM;KM; aufgeführtaufgeführt nurnur damitdamit analogeanaloge
Nummerierung zur ML)Nummerierung zur ML)

KM 19KM 19 Strahlenwaffen-SystemeStrahlenwaffen-Systeme wiewie folgtfolgt undund besondersbesonders
konstruierte Bestandteile hierfür:konstruierte Bestandteile hierfür:
a) Laser-Systeme, besonders konstruiert für
die Vernichtung oder Abwehr (Unterbre-
chung des Einsatzes) eines gegnerischen
Objekts;
b) Teilchenstrahl-Systeme, geeignet für die
Vernichtung oder Abwehr (Unterbrechung
des Einsatzes) eines gegnerischen Objekts;
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c) energiereiche Hochfrequenzsysteme,
geeignet für die Vernichtung oder Abwehr
(Unterbrechung des Einsatzes) eines gegneri-
schen Objekts.
Anmerkungen:
1. Von KM 19 erfasste Strahlenwaffen
schliessen Systeme ein, deren Leistungsfähig-
keit bestimmt wird durch den kontrollierten
Einsatz von:
a) Lasern mit einer Dauerstrich- oder Impul-
senergie, die eine mit herkömmlicher Muni-
tion vergleichbare Vernichtungswirkung
erreichen;
b) Teilchenbeschleunigern, die einen gela-
denen oder ungeladenen Strahl mit Vernich-
tungswirkung aussenden;
c) Hochfrequenzsendern mit hoher Impuls-
energie oder hoher Durchschnittsenergie, die
ein ausreichend starkes Feld erzeugen, um
elektronische Schaltungen in einem entfernt
liegenden Ziel ausser Betrieb zu setzen.
2. KM 19 schliesst folgende Ausrüstung ein,
sofern sie besonders konstruiert ist für Strah-
lenwaffensysteme:
a) Geräte für die Erzeugung von Primär-
energie, Energiespeicher, Schaltvorrich-
tungen, Geräte für die Energiekonditionie-
rung und Geräte für die Handhabung von
Treibstoffen;
b) Zielerfassungs- und Zielverfolgungssys-
teme;
c) Systeme für die Auswertung der Schadens-
wirkung, Zerstörung oder Einsatzunterbre-
chung;
d) Geräte für die Strahllenkung, -ausbreitung
und -ausrichtung;
e) Geräte für die rasche Strahlschwenkung
zur schnellen Bekämpfung von Mehrfach-
zielen;
f) anpassungsfähige Optiken oder Phasen-
konjugatoren (phase conjugators);
g) Strominjektoren für negative Wasserstof-
fionenstrahlen;
h) weltraumgeeignete Beschleuniger-
Bestandteile (accelerator components);
i) negative Ionenstrahl-Ausweitungs-Aus-
rüstung (negative ion beam funnelling equip-
ment);
k) Ausrüstung zur Steuerung und Schwen-
kung eines energiereichen Ionenstrahls;
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l) weltraumgeeignete Folien zur Neutralisie-
rung von negativen Wasserstoffisotopen-
strahlen.

KM 20KM 20 KryogenischeKryogenische (Tieftemperatur-)(Tieftemperatur-) undund supralei-supralei-
tendetende AusrüstungAusrüstung wiewie folgtfolgt sowiesowie besondersbesonders kon-kon-
struiertestruierte BestandteileBestandteile undund besondersbesonders konstruierteskonstruiertes
Zubehör hierfür:Zubehör hierfür:
a) Ausrüstung, besonders konstruiert oder
ausgelegt für den Einbau in ein Land-, See-
, Luft- oder Raumfahrzeug für Kampf- oder
Gefechtszwecke nach dieser Liste, und fähig,
während der Fahrt eine Temperatur kleiner
als -170 °C (103 K) zu erzeugen oder auf-
rechtzuerhalten;
Anmerkung:
KM 20.a. schliesst mobile Systeme ein, die
Zubehör und Bestandteile enthalten oder
verwenden, die aus nicht-metallischen oder
nicht elektrisch leitenden Werkstoffen z.B.
aus Kunststoffen oder epoxidharzimprä-
gnierten Werkstoffen, hergestellt sind.
b) supraleitende elektrische Ausrüstung
(rotierende Maschinen und Transforma-
toren), besonders konstruiert oder besonders
ausgelegt für den Einbau in ein Land-, See-
, Luft- oder Raumfahrzeug für Kampf- oder
Gefechtszwecke nach dieser Liste und
betriebsfähig während der Fahrt.
Anmerkung:
KM 20.b. erfasst nicht hybride, homopolare
Gleichstromgeneratoren mit einem einpo-
ligen, normal ausgelegten Metallanker, der in
einem Magnetfeld rotiert, das mit Hilfe
supraleitender Wicklungen erzeugt wird,
vorausgesetzt, dass diese Wicklungen die ein-
zige supraleitende Baugruppe im Generator
sind.

KM 21KM 21 Software wie folgt:Software wie folgt:
Software, besonders entwickelt oder geän-
dert für die Verwendung von Gütern, die
von dieser Liste erfasst werden.

KM 22KM 22 (Enthält(Enthält keinkein KM;KM; aufgeführtaufgeführt nurnur damitdamit analogeanaloge
Nummerierung zur ML)Nummerierung zur ML)
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Anhang 2Anhang 2
(Art. 7 Abs. 2 und Art. 8)

Liste der Länder, für die nach den Art. 7 Abs. 2 und 8 keine Einzel-Liste der Länder, für die nach den Art. 7 Abs. 2 und 8 keine Einzel-

bewilligungen erforderlich sindbewilligungen erforderlich sind

Argentinien

Australien

Belgien

Dänemark

Deutschland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Grossbritannien

Irland

Italien

Japan

Kanada

Luxemburg

Neuseeland

Niederlande

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Schweden

Schweiz

Spanien

Tschechische Republik
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Ungarn

USA
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